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Obwohl die Nation und die radikale Un-
terscheidung der Geschlechter sich als 
politische Phänomene historisch zeit-
gleich ausgebildet haben, die Nationa-
lisierung der Politik sich als hochgradig 
gender-konnotiert zeigt und schließlich 
die theoretischen Konzeptualisierungen 
von Nation, Nationalstaatlichkeit und 
Geschlechterdifferenz fundamentale struk-
turelle Übereinstimmungen aufweisen, 
ist der historische und/oder systemati-
sche Zusammenhang von Geschlecht 
und nationalem Staat auch in der femini-
stischen Theorie erst seit kurzem zu 
einem wichtigen Forschungsgegenstand 
avanciert. Diese späte, inzwischen aber 
in einigen Fächern intensive Thematisie-
rung1 hängt mit schon vielfach darge-
stellten Entwicklungen innerhalb der 

feministischen Theorie zusammen, die 
sich zunehmend nicht mehr nur mit Fra-
gen der Ausschließung, sondern ebenso 
mit Fragen der - meist widersprüch-
lichen - Integration von Frauen in so-
ziale, politische und kulturelle Systeme 
beschäftigt. So sind es im deutschen 
Sprachraum vor allem historische und 
soziologische Arbeiten zur Rolle der 
Frauen im Nationalsozialismus, die deut-
lich gemacht haben, daß Sichtweisen, die 
eine eigenständige und eigenverantwort-
liche Beziehung von Frauen zu Nationa-
lismus, Rassismus und Antisemitismus 
negieren, einer kritischen Revision be-
dürfen.2 Dabei kann es nicht darum 
gehen, das sexuelle Herrschaftsverhältnis 
einzuebnen und den Zusammenhang von 
sexistischer und nationalistischer Gewalt 
zu ignorieren. Frauen teilen mit den 
Fremden die Erfahrung, daß sie in einem 
hegemonialen Diskurs als Andere defi-
niert und mißachtet werden, indem ihrer 
Andersheit das Recht auf eigene Artiku-
lation aberkannt wird. Darin liegt nach 
Bernhard Waldenfels »der Kern der Ge-
walt«, die ihren Legitimationsgrund in 
der Schaffung und im Erhalt von Ord-
nung findet (Waidenfels 1990, 118). 
Gleichzeitig jedoch gehören die Frauen 
einer Mehrheitskultur immer auch zur 
Gruppe derjenigen, die eine bestimmte 
Ordnung repräsentieren und andere 
Frauen und Männer diskriminieren. 
Diese Verschränkung von Ausschluß und 
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Integration legt es nahe, nach originären 
Motiven zu fragen, die Frauen an natio-
nalistisches Gedankengut binden und auf 
eine Politik der Ausgrenzung verpflich-
ten, selbst wenn sie an ihrer gewalttäti-
gen Umsetzungspraxis selten unmittelbar 
und an ihrer theoretischen Rechtferti-
gung kaum je als Urheberinnen beteiligt 
waren und sind. 

Im Rahmen der feministischen Philo-
sophie wurde der Abschied vom Opfer-
Täter-Schema vor allem im US-amerika-
nischen Diskussionszusammenhang eines 
postkolonialen oder multikulturellen An-
satzes einerseits und mit dem dekonstruk-
tivistischen Ansatz anderseits vollzogen.3 

Trotz unterschiedlicher Schlußfolgerun-
gen haben die beiden Argumentations-
richtungen den Blick freigelegt auf Dis-
kriminierungserfahrungen, die außerhalb 
des Geschlechterverhältnisses bzw. quer 
dazu liegen. Feministische Theorie läßt 
sich im Zuge dieser Wendung, so Teresa 
de Lauretis, verstehen als eine 

Konstitutionstheorie des weiblichen oder 
weiblich verkörperten (...) sozialen Sub-
jekts, dessen Entstehung und dessen 
soziale und subjektive Existenzweisen 
ganz offensichtlich Sex und Gender 
einschließen, aber auch - und zeitweise 
sogar vorrangig - Rasse, Klasse, ethni-
sche Zugehörigkeit und andere signifi-
kante soziokulturelle Unterscheidungen 
und deren Repräsentationen umfassen; 
eine Konstitutionstheorie des weiblich 
geprägten sozialen Subjekts, die auf ihrer 
eigenen, spezifischen, sich entwickelnden 
und konflikthaften Geschichte gründet 
(Lauretis 1993, 102). 

In dem von de Lauretis angesprochenen 
Geflecht einer Vielzahl spezifischer Dis-
kurse, die persönliche Identität konstitu-
ieren, bilden Nation und Geschlecht 
zweifellos zwei für die bürgerliche Mo-
derne zentrale Leitdifferenzen. Sie sind 
eng miteinander verschränkt und lassen 
sich unabhängig voneinander nicht um-
fassend analysieren. Die bürgerlichen 

Geschlechtscharaktere sind national ge-
prägt, wie umgekehrt die Bilder von 
Männlichkeit und Weiblichkeit das Den-
ken über die Nation, den Nationalstaat 
und die nationalen Gegensätze in einem 
fundamentalen Sinn mitbestimmen. Na-
tionale Identität geht vermittelt durch die 
Geschlechtsidentität und Geschlechts-
identität vermittelt durch nationale Iden-
tität in die persönliche Selbstauslegung 
ein. Das will ich im folgenden vor dem 
Hintergrund einiger modernitätstheoreti-
scher Überlegungen mit Bezug insbeson-
dere auf die Philosophien von Rousseau, 
Herder, Kant, Fichte und Hegel zeigen. 

// 

Modernisierungstheoretisch betrachtet4 

können die Ausbildung einer radikal dif-
ferenten Geschlechtsidentität und die er-
folgreiche Durchsetzung des nationalen 
Bewußtseins als Konsequenz der Umstel-
lung von einer stratifizierten auf eine 
funktionell ausdifferenzierte Gesellschaft 
verstanden werden. Geschlecht und Na-
tion etablieren sich als integrative Leitbe-
griffe in einer Epoche, die einerseits 
durch die konfliktreiche Herausbildung 
der arbeitsteiligen industriellen Wachs-
tumsgesellschaft, anderseits durch die 
Herausbildung des bürgerlichen Rechts-
staats bestimmt ist. Während sich der mo-
derne Rechtsstaat als säkularisierter Staat 
auf keine transzendente Autorität als Ga-
rantin seiner Einheit mehr berufen kann, 
lösen sich im Zuge der fortschreitenden 
Rationalisierungsprozesse zunehmend 
auch die sozialen Fundamente einer kon-
ventionellen Sittlichkeit auf. Die Gefahr 
einer gesellschaftlichen Entzweiung -
manifest in vielfältigen Phänomenen 
einer sozialen, politischen und geistigen 
Zerrissenheit - stellt den Kontext dar, in 
dem die Zugehörigkeit zu Geschlecht und 
Nation einen neuen gesellschaftlich-poli-
tischen Zusammenhang begründet. Die 
Nationalisierung, die das Eigene vom 
Fremden entlang territorialer Grenzen 
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trennt, wird zu einer wesentlichen Quelle 
der individuellen Selbstidentifikation.5 

Im Innern der Nation etabliert sich ent-
lang der Grenze zwischen öffentlicher 
und privater Sphäre die Geschlechtertren-
nung als zentrales Merkmal der Selbstbe-
schreibung. Spätestens seit Rousseau in 
Begriffen einer qualitativen Differenz 
konzipiert, begründet sie die fiktive Ein-
heit geschlechtlicher Identität. Die in 
großer Breite geführten Debatten über 
das Geschlechterverhältnis belegen, daß 
die Idee einer nicht nur graduell-quantita-
tiven, sondern einer qualitativen Diffe-
renz zwischen den Geschlechtern über-
haupt erst eine eindeutige geschlechtliche 
Identität ermöglichte. Rousseaus Pro-
gramm einer strikten Geschlechtersegre-
gation führt exemplarisch vor Augen, wie 
ungesichert insbesondere die männliche 
Identität offenbar war und welche Bedeu-
tung ihr im Prozeß der Nationenbildung 
zukam. Hinter seiner Polemik gegen das 
Auftreten von Frauen in den öffentlichen 
Räumen von Kultur und Politik stand die 
Furcht vor einer Verweiblichung der 
Männer. Mit dem Ausschluß der Frauen 
und ausgedehnten gleichgeschlechtlichen 
Aktivitäten hingegen verband er die 
Zuversicht einer Vermännlichung der 
Männer, die ihm für die Konstruktion 
einer freien Nation unverzichtbar schien. 
Im Rahmen eines Feudalsystems, 
schreibt Rousseau im Brief an d'Alem-
bert, spiele die Geschlechtszugehörigkeit 
keine Rolle, ein freies Volk jedoch brau-
che Männer - »Freunde, Bürger und 
Soldaten«, die ihre »Kraft (nicht) in dem 
trägen und weichlichen Leben verlieren, 
auf das« sie »die Abhängigkeit vom 
weiblichen Geschlecht beschränkt« 
(Rousseau 1758, 436f„ 442, 439). 

Charakteristisch für die neuen Zuord-
nungsprinzipien, welche die primordialen 
Bindungen an Familie, Sippe, Stand, Kor-
poration und andere gesellschaftliche 
Ordnungen ablösen, ist ihr Universalis-
mus. Darin liegt ihre Modernität und, wie 
heute mehr und mehr deutlich wird, ihre 
grundlegende Problematik. Im Gegensatz 

zu den partikularen Zugehörigkeiten er-
streckt sich ihr Geltungsbereich program-
matisch auf alle Bevölkerungsschichten 
bzw. auf alle Männer und Frauen, die nun 
den Titel Bürger und Bürgerin tragen. 
Kommunale und korporative Traditionen 
und Lebensformen, auf die sich das Be-
wußtsein der Zugehörigkeit einst bezog, 
unterlagen einem stetigen Erosionsprozeß 
und wurden durch die übergreifenden 
Ordnungsmodelle von Nation und Ge-
schlecht ersetzt. Da die neuen kollektiven 
Identitäten in einem spezifisch bürgerli-
chen Selbstverständnis wurzelten und 
überdies nicht bloß als deskriptive, son-
dern als normative Modelle fungierten, 
implizierte der universalistische Anspruch 
immer schon einen Kampf um die Etefini-
tionsmacht. Konfrontiert mit einer hetero-
gen strukturierten Realität, ging und geht 
die Ausrufung der Identität einher mit re-
striktiven Interpretationen dieser Identität, 
die in Gestalt eines Assimilationsangebots 
bzw. einer Assimilationsdirektive oder 
aber in Gestalt eines Ausgrenzungsbe-
fehls auftreten können.6 So folgt Fichtes 
Vorschlag zum Umgang mit den Juden 
nicht einfach nur einem antijüdischen Af-
fekt, sondern genau dieser Assimilations-
logik, wenn er schreibt: 

Den Juden Bürgerrechte zu geben, dazu 
sehe ich kein Mittel, als das, in einer 
Nacht ihnen allen die Köpfe abzuschnei-
den, und andere aufzusetzen, in denen 
auch nicht eine jüdische Idee sei. Um uns 
vor ihnen zu schützen, dazu sehe ich wie-
der kein ander Mittel, als ihnen ihr ge-
lobtes Land zu erobern, und sie alle 
dahin zu schicken (Fichte 1793, 115). 

Die Überführung einer partikularen, un-
verwechselbaren und einmaligen Identität 
in eine universalistische Rhetorik be-
zeichnet eine paradoxe Denkfigur, die so-
wohl dem Geschlechter- wie dem Natio-
nendiskurs eigen ist: Der Mann tritt auf 
als Mensch; das angestammte, christliche 
Bürgertum verkörpert die Nation; die mit 
dem Eigennamen ausgezeichnete Nation 
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repräsentiert die höchsten Möglichkeiten 
der Menschheit. In Prozessen der Selbst-
und Fremdzuschreibung wird die eigene 
Position verallgemeinert. Durch den An-
spruch auf Allgemeinheit bildet sie die 
Norm, an der die Anderen gemessen und 
als inferior befunden werden. In der poli-
tischen Moderne mit ihrer Orientierung 
am Prinzip der gleichen Freiheitsrechte 
aller Menschen wurden solche Zuschrei-
bungspraxen jedoch als Akte der hegemo-
nialen Selbstverallgemeinerung auch kri-
tisierbar. Der Widerspruch zwischen der 
Idee einer egalitären Neuordnung der so-
zialen und politischen Welt und den viel-
fältigen Erfahrungen von Unterdrückung 
und Ausgrenzung bildete den systemati-
schen Bruch, der von allen großen Eman-
zipationsbewegungen des 19. und 20. 
Jahrhunderts argumentativ aufgegriffen 
und als moralisch illegitim angeklagt 
wurde. Auf die Herausforderung dieser 
neuartigen Begründungslast reagierte so-
wohl der Nationen- wie der Geschlechter-
diskurs in exemplarischerWeise mit Stra-
tegien einer (Re-)Naturalisierung bzw. 
(Re-)Ontologisierung der Ungleichheits-
verhältnisse, wobei die Geschlechter-
differenz als die scheinbar natürlichste 
Hierarchie nicht selten explizit dazu 
herhalten mußte, die andern ungleichen 
Positionierungen zu begründen (vgl. 
Blättler 1994, passim). So eröffnete bei-
spielsweise der konservative Volkskund-
ler Wilhelm Heinrich Riehl seine 1855 er-
schienene und mehrfach aufgelegte 
Abhandlung über die Familie mit den 
Sätzen: 

Wäre der Mensch geschlechtslos, gäbe 
es nicht Mann und Weib, dann könnte 
man träumen, daß die Völker der Erde zu 
Freiheit und Gleichheit berufen seien. 
Indem aber Gott der Herr Mann und 
Weib schuf, hat er die Ungleichheit und 
die Abhängigkeit als eine Grundbedin-
gung aller menschlichen Entwicklung 
gesetzt (Riehl 1897, 18f.). 

111 

Feministische Studien zur Begründung 
des modernen Geschlechterverhältnisses 
zeigen, wie die Frauen als das Andere der 
Moderne aus der öffentlichen Sphäre 
ausgegrenzt und gleichzeitig dazu ange-
halten wurden, die politische Ordnung zu 
stützen. Der Erfolg dieses Zusammen-
spiels von Ausschluß und Verpflichtung, 
der ohne ein hohes Maß an Loyalität sei-
tens der Frauen nicht zu denken ist, wird 
meines Erachtens erst richtig verständ-
lich, wenn man ihn im Zusammenhang 
mit der spezifischen Gestalt des Natio-
nalstaats betrachtet. Begrifflich-analy-
tisch wie historisch-empirisch läßt sich 
am Modell des Nationalstaats zwischen 
Staat und Nation unterscheiden,7 wobei 
diese Differenz noch einmal angelegt ist 
im Konzept der Nation selbst. Während 
sich der Staat auf die Sphäre von Regie-
rung und Verwaltung bezieht, beschreibt 
die Nation eine kulturelle, durch das Be-
wußtsein der Zugehörigkeit konstituierte 
Einheit, die sich aus gemeinsamer Ab-
stammung, gemeinsamer Sprache und 
gemeinsamer Geschichte herleitet, sich 
durch Riten, Gebräuche und Traditionen 
reproduziert und über einen meist my-
thisch verklärten Ursprung legitimiert. 
Gleichzeitig bildet die Nation, nun ver-
standen als die im Staatsbürgertum zu-
sammengeschlossenen freien und glei-
chen Bürger, eine politische Einheit. Als 
politisches Kollektivsubjekt fungiert die 
Nation als Quelle aller legitimen Macht 
und Gewalt und - wo sich der Begriff der 
Nation mit dem Begriff der Volkssou-
veränität verbindet - als Organ der 
Gesetzgebung. 

Auf diese Doppelstruktur des Natio-
nalstaates von Staat und Nation läßt sich 
die komplementaritätstheoretisch formu-
lierte Geschlechterdualität ziemlich 
genau abbilden. Über seine strukturellen 
Entsprechungen eröffnet er Männern und 
Frauen je spezifische Handlungszusam-
menhänge, die sie als Geschlecht inte-
grieren. Während sich die Staatlichkeit 
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mit den männlich konnotierten Prinzi-
pien Rationalität, Gesetz, Wille, Ge-
schichte, Gewalt und Krieg verbindet, 
verbindet sich die Nation stärker mit den 
weiblich konnotierten Prinzipien Mate-
rialität, Passivität, Potentialität und 
Trauer etc. Diese Zweiteilung spiegelt 
sich bei einigen Autoren unter anderem 
in der begrifflichen Unterscheidung zwi-
schen »Vaterland« und »Mutterland«. So 
beispielsweise spricht Fichte vom Mut-
terland, wenn er die Bedeutung der eige-
nen Nation aus dem Ursprung und der 
Ursprünglichkeit ihrer Sprache erklärt, 
vom Vaterland dagegen, wenn er sie mit 
dem historischen Fortschritt des »Ewigen 
und Göttlichen in der Welt« identifiziert, 
der dem Staat erst seine »Majestäts-
rechte« verleihe (Fichte 1808, 88 und 
131). Wenn bei Hegel ausschließlich 
vom Vaterland die Rede ist, dann ent-
spricht dies ganz seinem staatszentrierten 
Nationsbegriff. Nur ein Volk, das einen 
eigenen Staat auszubilden vermag, ge-
langt bei ihm überhaupt zu substantieller, 
d. h. welthistorischer Bedeutung.8 

Über seine Doppelstruktur führt der 
Nationalstaat nicht nur zur Ausbildung 
einer besonderen Identität des Bürgers, 
sondern auch zur Ausbildung einer be-
sonderen Identität der Bürgerin. Es ist 
deshalb nicht nur Zynismus, wenn Rous-
seau die rechtlosen Frauen der Stadt 
Genf explizit als »Bürgerinnen« an-
spricht und sie als »jene teure Hälfte der 
Republik« preist, deren »keusche Gewalt 
(...) zum Ruhme des Staates und zum öf-
fentlichen Glück« beitragen soll (Rous-
seau 1755, 37). Rousseaus Reform des 
Gemeinwesens, die sich trotz ihrer Rück-
wärtsgewandtheit in vielfacher Hinsicht 
als Programm einer nationalen (vgl. 
Blättler 1999) lesen läßt und tatsächlich 
auch so gelesen wurde, geht einher mit 
einer Reform der häuslichen Sphäre. 
Frauen wirken darin als machtvolle 
Agentinnen einer politischen Sozialisa-
tion, die vor allem darin besteht, mensch-
liche Leidenschaften in bürgerlichen 
Stolz und Vaterlandsliebe zu transformie-

ren. Sie befördern die Ausbildung der af-
fektiven Beziehungen zum Gemeinwe-
sen, die politische Institutionen nur unzu-
reichend auszubilden vermögen. Selbst 
wo diese - wie im Gesellschaftsvertrag -
aus freien Wahlen hervorgehen, bleiben 
sie den Bürgern äußerlich, fremd und 
drückend. Eine rückhaltlose Identifika-
tion kann sich nur im Kontext einer be-
deutungsvollen nationalen Kultur her-
stellen, die von frühester Kindheit an 
emotional verankert wird. Die Emotiona-
lisierung der Beziehung zwischen Bürger 
und Gemeinwesen verläuft deshalb we-
sentlich über die Mutter-Kind-Bezie-
hung. »Ein Kind«, so schreibt Rousseau 
in seinen Betrachtungen über die Regie-
rung Polens, 

muß, sobald es die Augen öffnet, das Va-
terland [la patriej sehen und bis zu sei-
nem Tode nichts anderes sehen als das 
Vaterland. Jeder wahre Republikaner hat 
die Liebe zum Vaterland (...) mit der 
Muttermilch eingesogen. Diese Liebe 
macht sein ganzes Sein aus; er sieht nur 
das Vaterland, lebt nur dem Vaterland; 
sobald er allein ist, ist er nichts; sobald 
er kein Vaterland mehr hat, hört er auf zu 
sein (...) (Rousseau 1771, 578). 

So absolut wie die Beziehung des Kindes 
zur Mutter, die immer schon das Vater-
land (im Französischen: la patrie) reprä-
sentiert, soll die Beziehung des Bürgers 
zu seiner Nation sein, die nun ihrerseits 
als »gemeinsame Mutter« imaginiert 
wird und die Stelle der ersten Mutter ein-
nimmt. Rousseaus Bürger sind als Kin-
der konstruiert, die ihre nationalen Feste 
und Wettkämpfe unter den Augen ihrer 
»gute(n) Mutter« aufführen und »das 
wahre Glück nur darin« finden, »das 
Leben in ihren Dienst zu stellen« (Rous-
seau 1771, 574 und 1977, 261). 

Die patriotische Integration der 
Frauen erfolgte um so widerspruchs-
freier, je mehr die Nation im Bild der Fa-
milie beschrieben wurde. Die Idee der 
Nation konnte sich zwar mit dem Pro-
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gramm einer Universalisierung der 
subjektiven Freiheitsrechte und der 
Staatsbürgerrechte verbinden. Das war 
aber keineswegs die Norm. Im neun-
zehnten Jahrhundert und insbesondere in 
Deutschland ging sie vielmehr mit einer 
Rekonstituiemng des organizistisch-poli-
tisehen Modells einher, das gegen die 
vertragstheoretische Rekonstruktion der 
Gesellschaft ihre Reinkorporierung ver-
folgte. Die integrierende Sentimentalisie-
rung der sozialen Beziehungen fand ihr 
Vorbild in der Familie, in der die Bezie-
hungen nicht über das Recht, sondern 
über spezifische Abhängigkeiten, Verant-
wortungen und Pflichten geregelt wur-
den. »Kein einzelner Mensch«, heißt es 
exemplarisch bei Herder, der zu den 
wichtigsten Begründern der romanti-
schen Nationalidee gezählt werden kann, 
»ist für sich da, er ist in das Ganze ( . . . ) 
eingeschoben, er ist nur eins für die fort-
gehende Folge« (Herder 1772, 98). Im 
Zuge der sozialen Umwälzungen des 
neunzehnten Jahrhunderts bot die Expan-
dierung der Familie zur nationalen Fami-
lie den Frauen überzeugende Argumente, 
eine Erweiterung ihrer Handlungsspiel-
räume außerhalb des Hauses einzu-
fordern. Jedoch blieben die neuen Tätig-
keitsfelder, gerade aufgrund der Ana-
logie, an der Binnenstruktur der bürger-
lichen Kernfamilie orientiert und also 
geschlechtsspezifisch geprägt. »Man 
lernte die Frau«, so Helene Lange als 
Repräsentantin des bürgerlichen Mehr-
heitsfeminismus im Kaiserreich, »als ein 
Organ in diesem Volksganzen zu er-
fassen, ein Organ, das seine besonderen 
Funktionen zu erfüllen, seine besonderen 
Aufgaben zu lösen hat« (Lange 1908, 
31). Die komplementaritätstheoretisch 
begründete Forderung nach Partizipation 
schloß kämpferische Töne und eine radi-
kale Kritik männlicher Politik keines-
wegs aus. Da sie jedoch nicht im Para-
digma der bürgerlichen Freiheitsrechte 
formuliert wurde, sondern primär, wie 
Gertrud Bäumer sagte, »in bezug auf ihre 
Qualität und ihren kulturellen Nutzen für 

die Gemeinschaft« (Bäumer 1905, 323), 
ordneten sich die im »Programm der 
Mütterlichkeit« zusammengefaßten Akti-
vitäten dem hegemonialen Objektivis-
mus männlicher Geschichte ein. In ent-
scheidenden Situationen reduzierte sich 
die Freiheit der Frauen - in einer treffen-
den Wendung von Margarete Susman -
immer wieder auf »Freiwilligkeit im 
Dienst des Geschehenden« (Susman 
1918, 118). 

Die Idee des Nationalstaats, deren 
Formierungsprozeß im zweiten Jahrzehnt 
des 19. Jahrhunderts zum Abschluß kam 
(vgl. Anderson 1988), und die Denkfigur 
der Geschlechterdifferenz, die sich seit 
Mitte des 18. Jahrhunderts durchzusetzen 
begann, folgen einem analogen Muster. 
Die Geschlechterdifferenz bildet, sehr 
verkürzt gesagt, ein Modell von Identität 
und Gegensatz, in dem das Eigene als 
das Allgemeine und das Fremde als das 
Besondere dialektisch aufeinander bezo-
gen werden. Wie das Verhältnis von 
Mann und Frau durch einen Unterwer-
fungsakt (etwa bei Kant und Fichte) oder 
- fortschrittslogisch dynamisiert - durch 
einen Prozeß der Überwindung (so bei 
Hegel) bestimmt ist, so auch das Verhält-
nis zwischen eigener und fremder Na-
tion. Entscheidend dabei ist, daß sowohl 
der Frau als auch der fremden Nation al-
lenfalls die Funktion einer vitalen Res-
source zukommt. Als bloße Ressource 
aber verfügt weder die Frau noch die 
f remde Nation über einen eigenen Wil-
len. Diese Dialektik von Unterwerfung 
und Aneignung bildet sich in der darge-
legten Doppelstruktur des Nationalstaats 
auch nach innen ab: Erst die Etatisierung, 
so sehen es die Theoretiker des 19. Jahr-
hunderts in einer durchgängigen Er-
weckungsmetaphorik, vermag der Nation 
neues oder wirkliches Leben zu geben. In 
diesem Sinn heißt es bei Hegel: »Das 
Allgemeine, das im Staate sich hervortut 
und gewußt wird, die Form, unter welche 
alles, was ist, gebracht wird, ist dasjenige 
überhaupt, was die Bildung einer Nation 
ausmacht« (1970a, 69). Fichte hat die 
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Verschränkungen zwischen Innen und 
Außen, Staat und Nation in einem sehr 
eigentümlichen Bild zusammengefaßt -
in einem Bild, das deutlich an seine Fort-
pflanzungslehre erinnert, in der der 
Mann als Alleinerzeuger auftritt: 

Das Ausland ist die Erde, aus welcher 
fruchtbare Dünste sich absondern, und 
sich emporheben zu den Wolken (...). Das 
Mutterland ist der (...) ewige Himmel, an 
welchem die leichten Dünste sich verdich-
ten zu Wolken, die, durch des Donnerers 
aus andrer Welt stammenden Blitzstrahl 
geschwängert, herabfallen als befruchten-
der Regen, der Himmel und Erde verei-
nigt, und die im ersten einheimischen 
Gaben auch dem Schöße der letztern ent-
keimen lässt (Fichte 1808, 89). 

In politische Sprache übertragen könnte 
das kosmische Geschehen vielleicht fol-
gendermaßen lauten: Es ist der freie 
Wille des Bürgermannes (des Donners), 
verkörpert in den zentralen Institutionen 
des Staates, der dem Leben der Nation 
(das Mutterland als der umfangende 
Himmel) Form und Gestalt gibt. Nach 
innen formuliert sich der freie Wille als 
Volkssouveräntität, die ihre Vorausset-
zung im Privileg einer freien Tätigkeit 
(die Formierung der Wolken) in Wissen-
schaft, Ökonomie und Kunst hat. Nach 
außen formuliert er sich im nationalstaat-
lichen Souveränitätsanspruch, der sich 
bei Fichte zum missionarischen Füh-
rungsanspruch steigert. 

Mit der Etatisierung der Nation wird 
der Staat zu ihrem eigentlichen Willens-
zentrum, das alle Loyalitätserwartungen 
in sich vereint. »Niemandem«, schreibt 
Kant, »als dem gemeinen Wesen im ei-
gentlichen Sinne des Worts« soll der 
Bürger dienen (Kant 1793, 151). Solche 
Staatszentrierung geht einher mit der 
Formierung einer neuen, erst einmal sol-
datische Elemente inkorporierenden 
männlichen Identität.9 Das zeigt sich vor 
allem in der Literatur und in der politi-
schen Pamphletik, doch auch die Philo-

sophie bleibt davon nicht unberührt. 
Dem Staat gehöre das Recht, heißt es bei 
Fichte, »jedem, (. . .) ob er nun selbst es 
wolle oder nicht, gebietend anzumuten 
(...), daß er alles, bis auf sein Leben, in 
Gefahr setze« (Fichte 1808, 133). Umge-
kehrt erweist »der Einzelne« für Hegel 
»das Einssein« mit »einem Volke ( . . .) 
durch die Gefahr des Todes allein auf 
eine unzweideutige Art« (Hegel 1802/03, 
481). Während sich die männliche indi-
viduelle Identität mit den Machtstruktu-
ren des Nationalstaats verknüpft, gilt die 
Frau als Repräsentantin des (verletzba-
ren) Volkskörpers, des Territoriums und 
der archaischen Substanz der Nation.10 

Wie sehr die Identität des Bürgers mit 
einer neuen selbstbewußten Männlich-
keit verschränkt ist, zeigt sich zudem 
auch daran, daß die Abgrenzungsbegriffe 
häufig mit Metaphern einer destruktiven 
Weiblichkeit aufgeladen werden. So bei-
spielsweise wirkt die schwächliche Eitel-
keit des Adels parasitär-zersetzend auf 
die Gesellschaft ein; das Proletariat wütet 
als furchterregende Mänade, die nur mit 
Gewalt gebändigt werden kann; Juden 
haftet Schleim, Schmutz und Falschheit 
an; die französische Zivilisation ist ober-
flächlich, luxurierend und krank; im Bild 
des bösen Wilden schließlich toben sich 
Sexualität und Unvernunft hemmungslos 
aus. 

Das Selbstbild des bürgerlichen Man-
nes, das sich nicht nur durch Abgrenzung 
von seiner Frau, sondern ebenso durch 
Abgrenzung von weiblich konnotierten 
Fremden und Feinden im Innern und 
Äußern konstituiert, konfrontiert die bür-
gerliche Frau mit einem ganzen Katalog 
verworfener Weiblichkeit. Ihre Zuge-
hörigkeit zum weiblichen Geschlecht 
positioniert sie als latente Feindin der Na-
tion. Das besagt Rousseaus berühmt-
berüchtigte Formulierung: »Noch nie ist 
ein Volk durch unmäßigen Weingenuß un-
tergegangen, aber alle gehen an der 
Liederlichkeit der Frauen zugrunde« 
(Rousseau 1758, 446). Konsequent lässt 
Rousseau denn auch die ideale Gemein-
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schaft von Ciarens in der Nouvelle 
Heloise am Versagen der Romanheldin 
scheitern." Bei Hegel wird diese Drohung 
systematisch im Aufbau der sozialen Welt 
verankert. Das Allgemeine des Volkes hat, 
so in der Phänomenologie des Geistes, 
»an der Weiblichkeit überhaupt seinen in-
neren Feind«. Obwohl unverzichtbar für 
die Ausbildung des Staates, bildet die 
Weiblichkeit gleichzeitig jene »ewige Iro-
nie des Gemeinwesens«, welche die 
»Wirklichkeit des Tages« mit ihrer dunk-
len »Unwirklichkeit« bedroht (Hegel 
1807, 352 und 341). Solche Drohungen 
fanden ihren Nachhall noch in der Frauen-
literatur des ersten Weltkriegs. »Sollte 
Frankreich in diesem Krieg unterliegen«, 
meinte 1915 Lily Braun, »so wird seine 
Niederlage nicht nur die Folge unserer 
Waffentaten, sondern auch die Schuld sei-
ner Frauen sein. Sie wollen keine Kinder 
mehr haben« (Braun 1915, 51). Oder, in 
der Umkehrung und in den Worten einer 
andern Autorin, Thea von Harbou: »Das 
Volk, dessen Mütter ihre Söhne zum 
höchsten Pflichtbewußtsein gegen das Va-
terland erziehen, dessen Frauen zu jeder 
Stunde bereit sind, ihm das Liebste, das 
sie haben zum Opfer zu bringen, das darf 
der Zukunft stark und getrost entgegen-
schauen« (Harbou 1915, 15). 

Um nicht zu jener inneren Bedrohung 
des männlichen Gemeinwesen zu wer-
den, die sie a priori darstellt, sieht sich 
die bürgerliche Frau einer rigiden Diszi-
plinierung ausgesetzt. Sie hat die Grenze 
zwischen Mann und Frau strikt einzuhal-
ten und sich vor dem Abgleiten in eine 
negative Weiblichkeit zu bewahren. 
Obwohl sich die Identitätsbildung der 
bürgerlichen Frau dadurch höchst kon-
fliktreich gestaltet, gewinnt sie mit dem 
Status der Bürgerin ihrerseits eine Posi-
tion der Überlegenheit. Indem ihre 
positiven Qualitäten parallel zu den Qua-
litäten des Bürgermannes eine Universa-
lisierung erfahren und zu Eigenschaften 
der Frau schlechthin aufsteigen, partizi-
piert sie an einer sozialen und politischen 
Klassifikationspraxis, die sie vor anderen 

Frauen auszeichnet: vor der Adligen, der 
Proletarierin und, im vorliegenden Kon-
text vor allem bedeutsam, vor der Frem-
den. Die Identifikation der bürgerlichen 
Frau mit ihrem nationalen Geschlechts-
charakter führte die Möglichkeit einer 
Selbstaffirmierung mit sich, die den 
Konflikt zwischen den Geschlechtern 
verdeckte. So dürfte das Modell des 
Nationalstaats, dessen Einheit sich über 
die Abbildung von Staat und Nation auf 
dasselbe Territorium vermittelt, entschei-
dend zur Durchsetzung des herrschafts-
förmigen Geschlechterdiskurses beige-
tragen haben. 

Nachbemerkung 

Daß der Staat als national verfaßter Staat 
in seiner relativ befriedeten und stabili-
sierten Form westlichen Zuschnitts heute 
noch entscheidend zur Geschlechterse-
gregation beiträgt, ist nicht anzunehmen. 
In dem Maße wie das nationale Moment 
hinter die allgemeinen Funktionen des 
Rechts- und Verwaltungsstaates zurück-
getreten ist, ist staatsintern auch die Ten-
denz zu einer rechtlichen, politischen 
und sozialen Universalisierung weiter 
fortgeschritten. Selbst die systematische 
Ausschließung an den äußeren Grenzen 
des Nationalstaats bedient sich keiner de-
nunzierenden Geschlechtermetaphorik 
mehr, sondern vollzieht sich weitgehend 
in Form von bürokratisch neutralisierten 
Verfahrensregeln. Ganz anders sieht es 
da aus, wo die Politik einer Ethnisierung 
bzw. Nationalisierung unterliegt. Ethni-
sches Revival und die Mobilisierung von 
nationalem Pathos scheinen sich stets 
aufs neue und unvermeidlich mit einem 
rigiden Heterosexismus zu verbinden, 
der im nationalistischen Krieg seine ex-
zessive Zuspitzung erfährt. Das doku-
mentieren eindrücklich beispielsweise 
die Texte der Schriftstellerin Dubravka 
UgreSi6 über den Kriegs- und Nachkriegs-
alltag in den Nachfolgestaaten Jugosla-
wiens. Ihre Berichte bewegen sich kri-
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tisch durch das dichte Geflecht einer na-
tionalistisch-sexistischen Rhetorik, die 
über Literatur, Medien und Volkslieder 
den Alltag durchdringt. Während Witwen 
und Mütter vor laufenden Kameras 
»Auszeichnungen für die tapferen ( . . . ) 
Helden« entgegennehmen, »die ihr 
Leben auf dem Altar der Heimat geop-
fert« haben, singen Soldaten vor dem 
Sturm auf die feindliche Stadt: »0 du 
schöne Türkentochter / Dich werden die 
Mönche taufen / Sarajevo im Tal« (Ugre-
SiC 1995, 174 und 197). Hellsichtig zeigt 
Ugre§i6, daß die Begriffswelt der natio-
nalen Gemeinschaftsideologie nicht nur 
Rechte in Pflichten verkehrt, sondern 
diese Pflichten auch mit dem Stempel 
einer starren Geschlechtsstereotypie ver-
sieht. Vielleicht sind es gerade die tradi-
tionellen Bilder von Männlichkeit und 
Weiblichkeit, die dem Nationalismus 
weiterhin seine Wirksamkeit sichern. 

Anmerkungen 

1 Lediglich stellvertretend für eine umfang-
reiche Forschungsliteratur seien genannt 
Lutz/Phoenix/Yuval-Davis 1995, Mc-
Klintock 1997, Yuval-Davis 1997. 

2 Einen Überblick über die Diskussion bie-
tet z. B. Rommelspacher 1993. 

3 Zu Übereinstimmungen und Wider-
sprüchen zwischen postkolonialem und 
dekonstruktivistischem Ansatz sowie 
ihrer deutschen Rezeption, Klinger 1995. 

4 Für eine modernisierungstheoretische 
Analyse des Nationalismus exemplarisch, 
Gellner 1995. 

5 Z. B. Hahn 1997. 
6 Eine eindrückliche Darstellung finden 

diese Mechanismen z. B. in Zygmunt 
Baumans Studien zur Geschichte des 
deutschen Judentums (Bauman 1992). 

7 Diese systematische Trennung wird in der 
jüngeren Nationenforschung zur Be-
schreibung der Genese des modernen Na-
tionalstaats vielfach vorausgesetzt. Vgl. 
Münkler 1996, 71 ff. und die hier disku-
tierte Literatur. 

8 Z. B. Hegel 1970a, 56: »In der Weltge-
schichte kann nur von Völkern die Rede 
sein, welche einen Staat bilden.« 

9 Vgl. z. B. Frevert 1996 und Hagemann 
1996. 

10 Zur Bedeutung solcher Symbolisierungen 
in der kulturellen Konstruktion nationaler 
Kriege im Zusammenhang mit den aktuel-
len Auseinandersetzungen Uber Vergewal-
tigung im Krieg vgl. Seifeit 1995b und 
1997 und die hier angeführte Literatur. 

11 Dasselbe wiederholt sich im Fortsetzungs-
fragment Emile und Sophie oder Die Ein-
samen. Mit der Ehe zerstört Sophie auch 
die Bindung Emiles an sein Vaterland. 
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